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Bodenfeuchtigkeit das Nadelholz nicht aufkommen ließ. Die Weißtanne
ist infolge Insolation und Frost gegenüber der Rottanne sehr im Rückstand.
Ein Schutzbestand aus Lanbholz hätte hier gute Dienste geleistet. Es
wurden vom Staat 10,369 m Gräben angelegt. Bei Roches machte man
2859 m Wallpflanzungen, die aber gar nicht besser anschlugen, als
gewöhnliche Pflanzungen, im Gegenteil.

Die Gemeinden ihrerseits kultivierten Weißerlen und kanadische

Pappeln. Da erstere zu Hochwald nicht geeignet sind, so bilden sie

Übergangsbestände, die den Boden für Eichen, Eschen und Nadelhölzer
vorbereiten und diesen als Schutz- und Treibholz dienen.

In den Erlenpflanzungen bei Villeneuve aus dem Jahr 1893 er-
scheinen vielversprechende Eichen, Eschen, nebst einigen Tannen, die bei

geeigneter Behandlung zu schönen Schntzbeständen heranwachsen werden.
Die 68^/z Im wurden mit 491,590 Setzlingen bepflanzt, nämlich

48°/-> Fichten, 18°/o Tannen, 1,8 °/a Weymvutskiefern, 24 "/» Wcißerlen,
4,5°/» Eichen, 0,3 °/o Eschen, 1,4 °/n Kanada-Pappeln und 2°/o Weiden.
Die Kosten betrugen Fr. 88,207, woran der Staat Fr. 22,05 l und der

Bund Fr. 28,943 leistelen. Den Grundbesitzern, Staat und Gemeinden
blieben Fr. 37,212 zu decken.

Die Pflanzung darf als im allgemeinen gelungen bezeichnet werden.
Wo Nadelholz in feuchtes Terrain gebracht wurde, trat Mißerfolg ein,
der vielen Nachbesserungen rief. Anderwärts, so in Vers-Vcy und Saviez,
gedeihen die Kulturen prächtig.

Der Anlage droht bei dem reichlichen Graswuchs Brandgefahr. Am
31. Dezember 1899 verursachte eine Lokomotive durch Funkenwurf einen
Waldbrand.

Die drei Nadelholzstreifen des Staates waren besonders gefährdet.
Man mußte anfangs Jahr für Jahr 29 da mähen. Der Ertrag deckte

die Kosten nicht immer. Heute ist der Schluß soweit hergestellt, daß
das Mähen um die Hälfte reduziert werden konnte.

Mögen die jungen Bestände dereinst den Erwartungen entsprechen,
die man bei Gründung der Anlage auf diese setzte. Dann wird die

Nachwelt denen Dank wissen, die mit weitem Blick die Schutzstreifen der

Rhone-Ebene ins Leben gerufen haben.

—

JorstLiche WclcHrrchterr.

Bund.
Triangulation 70. Ordnung. Das eidgenössische Departement des

Innern hat am 24. Mai d. I. an die Kantonsregierungen folgendes
Kreisschreiben erlassen:
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„Gemäß Artikel 14 des Bundesgesetzes betreffend die eidgen. Ober-
aufsicht über die Forstpolizei vom 11. Oktober 1992 sind die öffentlichen
Waldungen nach bundcsrätlicher Instruktion zu vermessen. Als Grund-
läge für diese Vermessungen ist die Triangulation IV. Ordnung, laut
Instruktion für die Ausführung der schweiz. Forsttriangulation vom 2.

September 1993 durchzuführen, an welche Arbeit der Bund laut Artikel
42, Ziffer 1, genannten Gesetzes einen Beitrag von Fr. 25 per Punkt
IV. Ordnung leistet.

„Um jeweilen schon bei Prüfung des, laut Artikel 4 obgcnaunter
Instruktion von den Kantonen einzusendenden Netzeutwurfes beurteilen

zu können, auf welche Punkte IV. Ordnung sich die Subvention des

Bundes zu erstrecken habe, ist es notwendig, daß in die Siegfried-
karte mit dem Triangulationsnctz die zu vermessenden Waldungen einge-

tragen werden, wie dies übrigens bereits die Instruktion vorschreibt und

zwar unter spezieller Bezeichnung der öffentlichen Waldungen,
für deren Vermessung die fragliche Triangulation vorgenommen werden soll.

„Wir möchten Ihnen daher Veranlassung geben in Zukunft bei der

Einsendung von Netzentwürfen für Triangulationen VI. Ordnung, durch
die betreffenden Geometer in den Karten mit den Netzentwürfen gleich-
zeitig diejenigen öffentlichen Waldungen durch Farbe bezeichnen

zu lassen, für deren Vermessungen die Triangulation IV. Ordnung zu
dienen hat."

Kantone.

gern. Internationale Hundeausstellung. Vom 13. bis
15. August wird in Bern eine internationale Ausstellung von Hunden
aller Rassen stattfinden, die große Dimensionen anzunehmen verspricht.
Außer dem die Schau veranstaltenden Kynologischen Verein Berna wirken
mit durch Arrangieren gediegener Spezial-Ausstellungen der Schweizer.
Dachshundklub, der Schweizer. Klub für deutsche Schäferhunde, sowie
der Schweizer. Schoßhundklub. Eine Reihe hervorragender Hundekcnner
des In- und Auslandes haben ihre Mitwirkung als Preisrichter zugesagt.
Wie wir vernehmen, ist die Zahl der erfolgten Anmeldungen eine sehr

beträchtliche und darf mit Sicherheit auf die Vorführung einer seltenen

Auswahl erstklassiger Jagd- und Luxushunde gerechnet werden. Der
Termin für die Anmeldungen läuft am 25. d. M. ab.

iMwâlâêN. (Korresp.) Zur Nachahmung empfohlen. Die
Maiengemeinde der Korporation (Burgergemeinde) Staus hat einstimmig
beschlossen, das Holz nicht mehr, wie bisher, in Natura an die Nutzungs-
berechtigten abzugeben, sondern sämtliches Holz, sei es auf öffentlicher
Steigerung, sei es auf dem Submissionswege, zu verkaufen und die

nutzungsberechtigten Korporationsbürger jährlich mit Geld abzufinden.
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Dieser Beschluß der Korporation Staus, die überhaupt für die Pflege
des Waldes und für Verbauuug und Aufforstung von Lawinenzügen sehr

viel leistet, verdient alle Anerkennung, da sie hiermit das letzte Hindernis
für eine intensive, auf der Hohe der Neuzeit stehenden Forstwirtschaft
aus dem Wege geräumt hat. Die Holzabgabe aus dem Stocke ist in
Nidwalden vor 8 Jahren in allen Korporationen, und zwar teilweise
erst nach hartem Kampfe abgeschafft worden. Heute beschließt die Kor-
poration Stans aus vollständig freien Stücken den Verkauf des Holzes
und schon vor mehreren Jahren haben drei kleinere Korporationen den

gleichen Schritt getan, so daß jetzt von den 13 nidwaldnischen Korpora-
tionen bereits 1 sämtliches Holz zum Verkaufe bringen. Nach kurzer
Zeit werden sicher auch die andern Korporationen folgen. Solche Bei-
spiele zeigen, wie ein bedeutender Fortschritt, nämlich die Einführung der

Abgabe des Holzes in gerüstetem Znstande, andere wichtige Fortschritte
zeitigt.

Die vielen Stadtburgergemeinden der Schweiz, die es bis heute noch

nicht über sich gebracht haben dein Bürgerknebel Valet zu sagen, mögen
sich an dein einsichtsvollen Sinne dieser nidwaldnischen Gemeinden ein

Beispiel nehmen. Wie lange aber wird es noch gehen, bis man endlich in
jenen großen Kantonen, die gegen den Art. 19 der Vollziehungsverordnung
zum eidg. Forstpvlizeigesetz Sturm gelaufen sind und doch immer vermeinen

an der Spitze des Fortschrittes zu marschieren, so weit ist, wie im Unter-
waldnerländchen?

50l0tlMN. Forstbeamtenwahlen. Anläßlich der Gesamter-

Neuerungswahlen der Bezirksbehörden vom 12. Juni, wurden die ebenfalls
der direkten Volkswahl unterstellten Bezirksfvrstbeamten für eine weitere
Amtsdauer von 4 Jahren ehrenvoll bestätigt.

Ausland.

VelMchIanÄ. Die diesjährige Hauptversammlung des
deutschen Forstvereins wird vom 12.—17. September in Eisenach

abgehalten werden. Die Verhandlungen sollen am Vormittag des 13.
und am 14. September stattfinden, während für den Nachmittag des 13.
ein Besuch der Wartburg in Aussicht genommen ist. Die Hauptexkursion
von 15. September führt in den Eisenacher-Forst, die Nachausflüge
in den Ruhlaer- und Jlmenauer-Forst. — Des Verzeichnis der Ver-
handlnngsgegenstände sieht außer geschäftlichen Vorlagen namentlich die

Behandlung der beiden Fragen vor: Welche neuern Forschungen und

Beobachtungen liegen über die Bedeutung des Humus für den Wald vor?
Nach welchen Grundsätzen soll bei der Besteuerung des Waldes Verfahren
werden?
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Löhmen. Die höhere Forstlehranstalt zu Weiß Wasser,

welche der böhmische Fvrstschulverein während beinahe einem halben Jahr-
hundert in jener Stadt erhalten hat, wird im August d. Jahres nach

Reichstadt in Nvrdböhmen verlegt werden, einem Städtchen von 1890
Einwohnern, aus der Geschichte wvhlbckannnt durch den Titel, den Franz I.
seinem Enkel, dem Sohne des großen Napoleon, als Herzog von Reich-

stadt verlieh.
Die dortige in kaiserlichem Privatbesitz befindliche Zuckerfabrik ist

entsprechend umgebaut und der Schule für die Dauer von 60 Jahren
unentgeltlich zur Verfügung gestellt worden.

Gleichzeitig hat man ein für 72 Zöglinge berechnetes Studenten-
heim eingerichtet, in dem zu wohnen und sich zu beköstigen die Studierenden
verpflichtet sind. Außer 120 Kronen Uniformierungstaxe bezahlen sie

120 Kronen Schulgeld und 640 Kronen für Pension.
Näheres über die Anstalt findet sich in einem kürzlich vom Direktor

derselben, Hrn. Forstrat St. Schmid veröffentlichten, mit Plan und An-
ficht des Anstaltsgcbäudes ausgestatteten Schriftchen.

Mückevcrnzeigen.
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